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#ST# Bundesbeschluss
über den Voranschlag der Schweizerischen Bundesbahnen
für das Jahr 1978

vom 14. Dezember 1977

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in einen Bericht und Antrag des Verwaltungsrates der Schweizeri-
schen Bundesbahnen vom 13. Oktober 1977
und in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. November 1977 1),

beschliesst :

Art. l

Die Voranschläge der Schweizerischen Bundesbahnen für das Jahr 1978 werden
mit den nachstehenden Beträgen genehmigt:

1. der Voranschlag der Baurechnung im Betrag von 794 Millionen Franken,
wovon 687 Millionen Franken zulasten der Anlagen- und Abschreibungs-
rechnung und 107 Millionen Franken zulasten der Betriebsrechnung;

2. der Voranschlag der Betriebsrechnung, der bei einem Ertrag von 2543,6 Mil-
lionen Franken und einem Aufwand von 2354,8 Millionen Franken mit
einem Betriebsüberschuss von 188,8 Millionen Franken abschliesst;

3. der Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung, der bei einem Ertrag
von 290,3 Millionen Franken und einem Aufwand von 840,3 Millionen
Franken mit einem mutmasslichen Fehlbetrag von 550 Millionen Franken
abschliesst.

Art. 2
1 Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.
2 Er tritt am Tage der Verabschiedung in Kraft.

Ständerat, I.Dezember 1977

Der Präsident : Reimann
Der Protokollführer : Sauvant

Nationalrat, H.Dezember 1977

Der Präsident : Bussey
Der Protokollführer : Koehler
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